Abgabe bis 30.09. für das folgende Schuljahr!
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Antrag auf Unterrichtsförderung für sozial Benachteiligte

an die Brühler Bläserakademie 

Antragsberechtigt sind ausschließlich Vereine/Musikschulen deren Musiker im Vorjahr aktiv am Projektorchester Bläserphilharmonie Rhein-Neckar (nicht Perspektivorchester!) teilgenommen haben!
Antragsteller:      

(Person, Funktion)


Die Förderung wird beantragt für (Person, Adresse, Geburtsdatum):


     







unter „Ausführungen“ bitte angeben:

 FORMCHECKBOX 


zu Unterrichtskosten

Person, wirtschaftliche Situation, Begründung der Fördernotwendigkeit etc.
 FORMCHECKBOX 


zu Anschaffungen

Zweck bzw. Grund, genaue Bezeichnung, Hersteller, Preis
Anschaffungen ausschließlich zur Durchführung des Unterrichtes der zu fördernden Person! 

Bitte Unterrichtsgebührenordnung des Musikvereins bzw. der Musikschule beilegen!

Maximalförderung: 600 €/Person und Schuljahr – auf ein Schuljahr begrenzt – Neuantrag möglich

Beantragte Fördersumme:      
Ausführungen über die zu fördernde Maßnahme (ggf Beiblatt):

     
Weitere finanzielle Förderung?  FORMCHECKBOX 
 nein  FORMCHECKBOX 
 ja (Quelle, Höhe):      
Name:      


Datum:      

Unterschrift: ……………………………..……………


Stellungnahme der Vorstandschaft/Musikschulleitung (ggf Beiblatt):

……………………………………………………………..……………………………………………………….

……………………………………………………………..……………………………………………………….

Datum:  …………………..
Unterschrift: …………………………………………

Beschluss des Bläserakademie-Vorstandes:
Beschlossen:

 FORMCHECKBOX 

wie beantragt

 FORMCHECKBOX 

geändert: ……………………………………….




 FORMCHECKBOX 

abgelehnt
Grund
……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum: ………………………….


Unterschrift: …………………………………………….







Antrag an Stephan Schulz, Brühler Bläserakademie, Friedrichstraße 5, 68782 Brühl oder Stephan.Schulz@Bruehler-Blaeserakademie.de


